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ANTRAG 
an die Frühjahrsvollversammlung am 20.05.2026 

 

 

Antragssteller: Vorstand Kreisjugendring Würzburg 1 

 2 

Änderung der Geschäftsordnung 3 

 4 

Antrag: 5 

Der Vorstand des Kreisjugendring Würzburg bittet die Vollversammlung, der geänderten 6 

Geschäftsordnung zuzustimmen. 7 

 8 

Die Änderung bezieht sich lediglich auf Teil B., §6 Zusammensetzung, 5. 9 

 10 

Bisher: 11 

5. Der Kreisjugendring-Vorstand richtet entsprechend § 30 Abs. 4 a) der BJR-Satzung an den 12 

Kreistag und an Behörden, die sich mit Jugendarbeit befassen, die Bitte um Benennung 13 

von Vertreter:innen; die Zahl der Vertreter:innen des Kreistages beträgt bis zu 5; alternativ: 14 

die Zahl der Vertreter:innen des Stadtrates bzw. Kreistages entspricht der Anzahl der 15 

gegenwärtigen Fraktionen im Stadtrat bzw. Kreistag ☐, die Zahl der Vertretern:innen der 16 

Behörden beträgt bis zu 5. 17 

 18 

Neu: 19 

5. Der Kreisjugendring-Vorstand richtet entsprechend § 30 Abs. 4 a) der BJR-Satzung an den 20 

Kreistag und an Behörden, die sich mit Jugendarbeit befassen, die Bitte um Benennung 21 

von Vertreter:innen; die Zahl der Vertreter:innen des Kreistages beträgt bis zu 3; alternativ: 22 

die Zahl der Vertreter:innen des Kreistages entspricht der Anzahl der gegenwärtigen 23 

Fraktionen im Kreistag ☐, die Zahl der Vertreter:innen der Behörden beträgt bis zu 5. 24 

 25 

 26 

Begründung: 27 

Der Kreistag hat in der Vergangenheit stets drei Personen als Vertreter:innen berufen. Die 28 

Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass sich diese Regelung bewährt und die Anzahl 29 

an Personen eine hohe Verbindlichkeit und guter Kontakt ermöglicht. Dem Kreistag wird 30 

vorgeschlagen die drei Personen für die komplette Amtsperiode zu benennen. 31 

Die weiteren Änderungen sind lediglich Korrekturen im Wortlaut der Mustervorlage des BJR 32 

(„Stadtrat“ entfernt) bzw. Rechtschreibung („Vertretern:innen“). 33 

 34 

Anlage Geschäftsordnung 35 
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